
GP-Nr. 208097 

BERICHT 
Verband für  

Digitalisierung in der  

Sozialwirtschaft e. V. 

Stuttgart 

Prüferische Durchsicht des  
Jahresabschlusses zum  
31. Dezember 2025 





INHALT 
Seite 

Abkürzungsverzeichnis 

A. Auftrag 1

B. Durchführung der prüferischen Durchsicht 2

C. Grundsätzliche Feststellungen und Erläuterungen 2
I. Jahresabschluss 2
II. Rechnungswesen 3

D. Erläuterungen zum Jahresabschluss 3

E. Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 5

Anlagenverzeichnis 

Jahresabschluss 

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Anlagenspiegel 2025

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024

Hinweise: 
Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen  
zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auf-
treten. 

Die PDF-Datei enthält drucktechnisch bedingt unbedruckte Seiten. Diese sind Teil unserer doppel-
seitigen Berichtsformatierung und sollten nicht gelöscht werden. 



Abkürzungsverzeichnis 

HGB Handelsgesetzbuch 
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf 
PS Prüfungsstandard des IDW 



1 

A. Auftrag 

Wir erhielten vom Vorstand den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 des 

Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V.,  
Stuttgart, 

im Folgenden auch Verein genannt, 

einer prüferischen Durchsicht zu unterziehen. 

Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitenden 
des Vereins und auf analytische Plausibilitätsbeurteilungen. 

Der Bericht über die prüferische Durchsicht richtet sich ausschließlich an den Verein. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Jahresabschlussprüfung durchgeführt wurde und 
deshalb kein Bestätigungsvermerk erteilt werden kann. 

Die prüferische Durchsicht wurde unter Berücksichtigung des Prüfungsstandards IDW PS 900 
– Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen – des Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V., Düsseldorf, vorgenommen. 

Wir bestätigen in Anlehnung an § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer prüferischen Durchsicht 
die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
gelten die unter dem 14. Januar 2026 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage 
beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 und der Verwendungsvor-
behalt. 
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B. Durchführung der prüferischen Durchsicht 

Die prüferische Durchsicht haben wir so geplant und durchgeführt, dass wir bei kritischer Würdi-
gung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Jahresabschluss in wesentli-
chen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen 
steht. 

Um eine derartige Aussage abgeben zu können, haben wir in erster Linie Befragungen von Mit- 
arbeitenden und den gesetzlichen Vertretern des Vereins sowie analytische Beurteilungen durch-
geführt. 

Art und Umfang sowie die Ergebnisse unserer Befragungen und Beurteilungen wurden in unseren 
Arbeitspapieren dokumentiert. 

Wir haben die prüferische Durchsicht im Monat Januar 2026 von unserem Büro aus durchgeführt. 
Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern des Vereins 
und den uns benannten Personen bereitwillig erteilt worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss erteilt. 

C. Grundsätzliche Feststellungen und Erläuterungen 

I. Jahresabschluss 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. 

Der Verein legt Rechnung nach den im HGB geregelten Vorschriften für alle Kaufleute zur Führung 
von Handelsbüchern (§§ 238 ff. HGB). 
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Der Jahresabschluss schließt an den von uns im Rahmen einer prüferischen Durchsicht beschei-
nigten Vorjahresabschluss an. Er wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 4. April 2025 geneh-
migt. 

Im Rahmen unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die 
dagegensprechen, dass der Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
aufgestellt worden ist. 

II. Rechnungswesen 

Das Rechnungswesen des Vereins ist unverändert nach dem System der kaufmännischen Buch-
führung eingerichtet und wird über eine EDV-Anlage geführt. 

Die Bücher des Vereins wurden im Berichtsjahr von der Z S U Zentrale Buchungsstelle für soziale 
Unternehmen GmbH, Stuttgart, geführt, die auch den Jahresabschluss erstellt hat. Die Lohnbuch-
haltung erfolgte im Berichtsjahr durch Jaspert & Kollegen Rechtsanwälte Steuerberater, München. 
Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung haben wir anhand der von dem Verein eingerichteten 
Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit der Dienstleistungsunternehmen beurteilt. 

D. Erläuterungen zum Jahresabschluss 

Analyse der wesentlichen Posten und Veränderungen in der Bilanz 
Die Bilanzsumme beträgt T€ 433,8 (Vorjahr: T€ 398,9). Der Anstieg auf der Aktivseite resultiert im 
Wesentlichen aus gestiegenen liquiden Mitteln T€ 393,4 (Vorjahr: T€ 295,3). Dieser Anstieg resul-
tiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss sowie dem Mittelzufluss aus der Realisierung 
von Forderungen sowie sonstigen Vermögensgegenständen. Der im Berichtsjahr zu verzeich-
nende Rückgang der Forderungen von T€ 27,4 auf T€ 3,3 resultiert aus dem Abbau offener Posten 
sowie aus der Verbuchung und dem Zahlungseingang projektbezogener Forderungen. Der im Be-
richtsjahr verringerte Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände resultiert im Wesentlichen 
aus niedrigeren offenen Projektzuschüssen infolge verzögert eingegangener Zahlungen aus Pro-
jektabrechnungen aus dem Vorjahr.

Auf der Passivseite erhöhte vor allem der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 44,2 das Eigenkapital 
sowie die Bilanzsumme. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von 
T€ 65,4 (Vorjahr: T€ 82,9).  
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Die liquiden Mittel haben einen Anteil von 90,7 % (Vorjahr: 74,0 %) an der Bilanzsumme. Das Ei-
genkapital beläuft sich auf T€ 337,2 (Vorjahr: T€ 292,9). Die Eigenkapitalquote beträgt 77,7 % 
(Vorjahr: 73,4 %).  

Analyse der wesentlichen Posten und Veränderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung 
Der Jahresüberschuss beträgt im Berichtsjahr T€ 44,2 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 59,1). Die 
betrieblichen Erträge erhöhten sich von T€ 607,0 im Jahr 2024 auf T€ 615,1. Sie entfallen mit 
T€ 283,2 (Vorjahr: T€ 285,7) auf Mitgliedsbeiträge, mit T€ 59,8 (Vorjahr: T€ 37,0) auf Umsatzer-
löse und mit T€ 272,1 (Vorjahr: T€ 284,3) auf sonstige Erträge. Der Anstieg der betrieblichen Er-
träge ist im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus Leistungen (u. a. Transformationspartner-
Netzwerk und Teilnehmergebühren) zurückzuführen, während Zuweisungen und Zuschüsse ge-
genüber dem Vorjahr rückläufig sind. 

Die Personalaufwendungen sind von T€ 441,5 auf T€ 465,9 gestiegen. Die Sachaufwendungen 
(einschließlich Abschreibungen) betragen T€ 103,8 (Vorjahr: T€ 104,9).  

Die Sachaufwendungen (ohne Abschreibungen) in Höhe von T€ 100,9 (Vorjahr: T€ 102,5) beinhal-
ten im Wesentlichen allgemeine Verwaltungskosten. Größte Einzelposten der allgemeinen Verwal-
tungskosten sind Büromaterial und EDV (T€ 20,7), Kosten für Werbung (T€ 22,7), Kosten für ex-
terne Abrechnung (T€ 8,9), Kosten für Raummiete (T€ 4,2), Reisekosten (T€ 11,3) sowie Rechts- 
und Beratungskosten (T€ 12,7).  

Analyse der Finanzlage 
Zum 31. Dezember 2025 weist der Verein eine Liquiditätsüberdeckung von T€ 383,8 und einen  
Liquiditätsgrad II in Höhe von 889,5 % aus. 

Das Darlehen wurde im Berichtsjahr planmäßig in Höhe von T€ 17,4 getilgt. 
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E. Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 

An den Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V., Stuttgart 

Wir haben den Jahresabschluss des Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V., Stutt-
gart, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 einer prüferischen Durchsicht 
unterzogen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Unsere Aufgabe ist es, 
eine Bescheinigung zu dem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht 
abzugeben. 

Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von 
Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzufüh-
ren, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass 
der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften  
widerspricht. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mit-
arbeitenden des Vereins und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine 
Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorge-
nommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen. 

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt gewor-
den, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen 
nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden 
ist. 

Stuttgart, am 22. Januar 2026 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zweigniederlassung Stuttgart

  

Schäfer Rotzler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

(digital signiert) (digital signiert) 
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Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V., Stuttgart  
Bilanz zum 31. Dezember 2025 

A K T I V S E I T E 31.12.2025 31.12.2024 
€ € € 

A. Anlagevermögen
     I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
        Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
        Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  
        sowie Lizenzen an solchen Werten und Rechten 0,00 33,00 

     II. Sachanlagen 
         Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.321,00 2.642,00 

     III. Finanzanlagen 
          Beteiligungen 1,00 1,00 

1.322,00 2.676,00 

B. Umlaufvermögen
     I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
        1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.274,08 27.411,74 
        2. Sonstige Vermögensgegenstände 35.721,07 73.532,96 

38.995,15 100.944,70 

    II. Guthaben bei Kreditinstituten 393.447,20 295.293,98 
432.442,35 396.238,68 

433.764,35 398.914,68 



P A S S I V S E I T E 31.12.2025 31.12.2024 
€ € € 

A. Eigenkapital
     I. Gewinnrücklagen 337.157,81 292.928,03 
     II. Bilanzgewinn 0,00 0,00 

337.157,81 292.928,03 

B. Rückstellungen
     Sonstige Rückstellungen 10.100,00 7.650,00 

C. Verbindlichkeiten
     1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 65.437,50 82.887,50 
         davon mit einer Restlaufzeit von bis zu  
         einem Jahr € 17.450,00 (17.450,00)
         davon mit einer Restlaufzeit von mehr  
         als einem Jahr € 47.987,50 (65.437,50)
     2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
         und Leistungen 105,19 3.414,44 
         davon mit einer Restlaufzeit von bis zu  
         einem Jahr € 105,19 (3.414,44)
     3. Sonstige Verbindlichkeiten 20.963,85 12.034,71 
         davon aus Steuern € 12.152,19 (12.034,71)
         davon im Rahmen der sozialen  
         Sicherheit € 2.370,40 (2.038,43)
         davon mit einer Restlaufzeit von bis zu  
         einem Jahr € 20.963,85 (12.034,71)

86.506,54 98.336,65 
433.764,35 398.914,68 





Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V., Stuttgart  
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 

2 0 2 5  2024 
€ € € 

  1. Umsatzerlöse 59.812,50 36.974,00 
  2. Mitgliedsbeiträge 283.237,50 285.712,50 
  3. Sonstige betriebliche Erträge 272.076,82 284.346,41 

615.126,82 607.032,91 
  4. Personalaufwand 
       a) Löhne und Gehälter 380.281,53 363.260,04 
       b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für  
           Altersversorgung und für Unterstützung 85.621,03 78.221,16 

465.902,56 441.481,20 
  5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 
      gegenstände des Anlagevermögens und 
      Sachanlagen  2.871,99 2.437,98 
  6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100.900,99 102.468,67 
      Zwischenergebnis 45.451,28 60.645,06 
  7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.221,50 1.500,70 
  8. Jahresüberschuss 44.229,78 59.144,36 
  9. Einstellungen in Gewinnrücklagen 44.229,78 59.144,36 
10. Bilanzgewinn 0,00 0,00 

Stuttgart, am 16. Januar 2026 

       Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V. 

Dr. Miriam Wolf Dr. Nadine Hüning 
Vorständin Vorständin 



Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V., Stuttgart  
Anlagenspiegel 2025 

Entwicklung der Anschaffungswerte 
Bilanzposten Anfangsstand Zugänge Abgänge Endstand 

€ € € € 
1 2  3 4 5 

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
    Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
    Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  
    sowie Lizenzen an solchen Werten und Rechten 8.021,00 0,00 0,00 8.021,00 

II. Sachanlagen 
    Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.563,31 1.517,99 0,00 18.081,30 

III. Finanzanlagen 
     Beteiligungen 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00 

289.584,31 1.517,99 0,00 291.102,30 



Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwert
Anfangsstand Abschreibungen Zuschreibungen Entnahme Endstand (Stand am 

des des für  31.12.2025) 
Geschäftsjahres Geschäftsjahres Abgänge 

€ € € € € € 
6 7 8 9 10 11 

7.988,00 33,00 0,00 0,00 8.021,00 0,00 

13.921,31 2.838,99 0,00 0,00 16.760,30 1.321,00 

264.999,00 0,00 0,00 0,00 264.999,00 1,00 
286.908,31 2.871,99 0,00 0,00 289.780,30 1.322,00 





Verwendungsvorbehalt 

Im Bericht über die prüferische Durchsicht fasst der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit 
insbesondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der 
Bericht über die prüferische Durchsicht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentli-
cher Feststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unter-
stützen. Er richtet sich daher – unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften 
begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des 
Unternehmens zur unternehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur prüferischen Durchsicht des 
Jahresabschlusses und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V., Düsseldorf, herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Dieser Bericht über die prüferische Durchsicht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von 
Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestim-
mungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haf-
tung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders-
lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss un-
wirksam wäre. 

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts über die prüferische Durchsicht als 
auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Berichts über die prüferi-
sche Durchsicht und/oder der Bescheinigung hinsichtlich nach der Erteilung der Bescheinigung 
eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflich-
tung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Berichts über die prüferische Durchsicht zur 
Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Infor-
mationen für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungs-
handlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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